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öffentlich 

Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage zur schriftlichen 
Beantwortung 
– 
 
Abgeordnete Henriette Quade (DIE LINKE) 
 
 
Aktivitäten der Partei „Der III. Weg“ in Sachsen-Anhalt  
 
Kleine Anfrage - KA 7/4564 
 
 
Antwort der Landesregierung 
erstellt vom Ministerium für Inneres und Sport  
 
Vorbemerkung der Landesregierung: 
 
Zwar ist der parlamentarische Informationsanspruch grundsätzlich auf die Beantwortung ge-
stellter Fragen in der Öffentlichkeit angelegt. Teile der Antwort der Landesregierung müssen 
aber als Verschlusssache „VS-VERTRAULICH“ eingestuft werden. Hierbei wird der Rechtspre-
chung des Landesverfassungsgerichts Sachsen-Anhalt gefolgt, nach der bei der Erfüllung der 
Auskunftsverpflichtung gegenüber dem Parlament unter Geheimhaltungsaspekten wirksame 
Vorkehrungen gegen das Bekanntwerden von Dienstgeheimnissen mit einbezogen werden 
können (vgl. Landesverfassungsgericht Sachsen-Anhalt, Urteil vom 17. September 2013, Az.: 
LVG 14/12; Urteil vom 25. Januar 2016, Az.: LVG 6/15). Hierzu zählt auch die Geheimschutz-
ordnung des Landtages (GSO-LT).  
 
Die Einstufung als Verschlusssache ist im vorliegenden Fall im Hinblick auf das Wohl des Lan-
des Sachsen-Anhalt geeignet, das Informationsinteresse des Parlaments unter Wahrung be-
rechtigter Geheimhaltungsinteressen der Landesregierung zu befriedigen (Art. 53 Abs. 3 und 
4 Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt). 
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Die öffentliche Preisgabe von weiteren Informationen zu den Fragen 1, 3 und 9 ist in dem für 
die Öffentlichkeit einsehbaren Teil der Antwort aus Geheimhaltungsgründen nicht möglich. 
Es würden Rückschlüsse auf Verfahrensweisen und Taktiken sowie den Erkenntnisstand der 
Verfassungsschutzbehörde ermöglicht. Das Bekanntwerden dieser Informationen ließe somit 
befürchten, dass verfassungsfeindlichen Bestrebungen nicht mehr wirksam entgegengetre-
ten werden kann und hierdurch dem Wohl des Landes Sachsen-Anhalt Nachteile zugefügt 
würden. 
 
1. Welche Aktivitäten der Partei „Der III. Weg“ seit dem Jahr 2015 bis heute sind der 

Landesregierung in Sachsen-Anhalt bekannt geworden? Bitte aufschlüsseln nach Ort, 
Art der Veranstaltung, soweit bekannt Titel/Name/Bezeichnung der Veranstaltung, 
Teilnehmerzahl. 
 
Die Landesregierung interpretiert die Frage dahin gehend, dass die Anfragestellerin In-
formationen zu den der Landesregierung im Zeitraum vom 1. Januar 2015 bis zum Ein-
gang der Kleinen Anfrage bei der Landesregierung am 26. April 2021 bekannt geworde-
nen Aktivitäten (darunter versteht die Landesregierung Demonstrationen, Konzerte, 
Vorträge, Schulungen oder sonstige Veranstaltungen) der Partei „Der III. Weg“ in Sach-
sen-Anhalt begehrt, zu denen der Landesregierung Erkenntnisse darüber vorliegen, dass 
diese von der Partei „Der III. Weg“ organisiert und/oder durchgeführt wurden oder dass 
die Partei „Der III. Weg“ an deren Organisation und/oder Durchführung beteiligt war. 
 
Die bloße Teilnahme von Angehörigen der Partei „Der III. Weg“ an entsprechenden Akti-
vitäten Dritter ist darin nicht erfasst. Dies vorangestellt, sind der Landesregierung im an-
gefragten Zeitraum bekannt gewordene Aktivitäten in der als Anlage 1 beigefügten 
Übersicht aufgeführt. 
 
Die Mitteilung weiterer Erkenntnisse ist der Landesregierung in dem für die Öffentlich-
keit einsehbaren Teil der Beantwortung der Kleinen Anfrage aus Geheimhaltungsgrün-
den nicht möglich. Zur Begründung wird auf die Vorbemerkung der Landesregierung zu 
dieser Kleinen Anfrage verwiesen.  
 
Die vollständige Antwort der Landesregierung muss deshalb als Verschlusssache einge-
stuft werden. Sie kann bei der Geheimschutzstelle des Landtages nach Maßgabe der 
Geheimschutzordnung des Landtages eingesehen werden. 
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2. Wo sieht die Landesregierung regionale Schwerpunkte der Partei „Der III. Weg“ in 
Sachsen-Anhalt und aus welchen Gründen? 
 
Regionale Schwerpunkte der Partei in Sachsen-Anhalt können in den Städten Halle (Saa-
le), Dessau-Roßlau, Köthen und Naumburg gesehen werden. Ursächlich hierfür sind un-
ter anderem die Anzahl von Aktivitäten, die Art von Aktivitäten (Parteiveranstaltungen), 
aber auch die örtliche Nähe zu einem Stützpunkt der Partei in Sachsen. Darüber hinaus 
kann auch der Wohnsitz von Mitgliedern ausschlaggebend für einen regionalen Schwer-
punkt sein. 
 

3. Über wie viele Gliederungen beziehungsweise Strukturen und wie viele Mitglieder ver-
fügt die Partei „Der III. Weg“ derzeit in Sachsen-Anhalt? Bitte aufschlüsseln nach 
Landkreisen/kreisfreien Städten. 
 
Strukturen der Partei „Der III. Weg“ existieren in Sachsen-Anhalt derzeit nicht. 
 
Die Mitteilung weiterer Erkenntnisse ist der Landesregierung in dem für die Öffentlich-
keit einsehbaren Teil der Beantwortung der Kleinen Anfrage aus Geheimhaltungsgrün-
den nicht möglich. Zur Begründung wird auf die Vorbemerkung der Landesregierung zu 
dieser Kleinen Anfrage verwiesen.  
 
Die vollständige Antwort der Landesregierung muss deshalb als Verschlusssache einge-
stuft werden. Sie kann bei der Geheimschutzstelle des Landtages nach Maßgabe der 
Geheimschutzordnung des Landtages eingesehen werden. 
 

4. Welchen Anteil an der Mitgliedschaft haben nach Erkenntnissen der Landesregierung 
Personen, die vormals Vereinigungen angehört haben, die mittlerweile verboten wor-
den sind? Um wie viele Personen und welche Vereinigungen handelt es sich? 
 
Die der Landesregierung bekannten Mitglieder betreffend liegen Erkenntnisse darüber, 
dass diese vormals Vereinigungen angehört haben, die mittlerweile verboten sind, nicht 
vor. 
 

5. An welchen Aktivitäten anderer extrem rechter Gruppierungen, Organisationen, Par-
teien oder Einzelpersonen innerhalb und außerhalb Sachsen-Anhalts waren Mitglieder 
bzw. einzelne Gliederungen oder Mitglieder der Partei „Der III. Weg“ aus Sachsen-
Anhalt in den Jahren 2015 bis zum Einreichen der Kleinen Anfrage beteiligt? Bitte auf-
schlüsseln nach Aktivität, Datum, Thema, Ort, Teilnehmerzahl und Veranstalter. 
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Der Landesregierung liegen Erkenntnisse im Sinne der Fragestellung derzeit insoweit vor 
als bekannt ist, dass wiederkehrende historische Daten wie zum Beispiel „1. Mai“, 
„8. Mai“, „3. Oktober“, „Volkstrauertag“ aber auch „16. Januar“ (Zerstörung der Stadt 
Magdeburg im Zweiten Weltkrieg) von der rechtsextremistischen Szene unabhängig von 
einer Gruppierung oder Partei gleichermaßen aufgegriffen werden. Demgemäß sind die-
se Veranstaltungen bzw. Aktivitäten durchaus organisationsübergreifend frequentiert.  
 
Persönliche Kennverhältnisse oder „inhaltlich passende“ Themen können ebenfalls zu 
einem organisationsübergreifenden Teilnehmerkreis führen. Exemplarisch ist die Teil-
nahme an den von der Partei „DIE RECHTE“ organisierten Kundgebungen unter dem 
Motto „Härtere Strafen für Kinderschänder" im Juli und August 2020 in Kakerbeck. 
 

6. Welche Erkenntnisse liegen der Landesregierung zu einer organisierten Zusammenar-
beit von „Der III. Weg“, NPD und „Die Rechte“ in Sachsen-Anhalt vor (insbesondere 
gemeinsame Infrastruktur, Informationsaustausch, strategische Abstimmung, Schutz 
eigener Veranstaltungen/Veranstaltungen Dritter)?  
 
Erkenntnisse im Sinne der Fragestellung liegen der Landesregierung derzeit nicht vor. 
Auf die Antwort auf die Frage 5 wird verwiesen. 
 

7. Welche Angebote für Kampfsporttrainings von „Der III. Weg“ an seine Mitglieder (vgl. 
„AG Körper und Geist“) bzw. Beteiligung von Parteistrukturen an Kampfsporttrainings 
Dritter sind der Landesregierung bekannt? 
 
Der Landesregierung liegen Erkenntnisse im Sinne der Fragestellung insoweit vor als be-
kannt ist, dass die Partei „Der III. Weg“ die Kampfsportveranstaltung „Jugend im Sturm“ 
organisiert. Sie wird überwiegend von Mitgliedern/Fördermitgliedern genutzt. Die „AG 
Körper und Geist“ bietet unter anderem nach eigenen Angaben Selbstverteidigungskur-
se für Kinder und Kampfsporttrainings an. Das Angebot wendet sich nach Angaben der 
AG an die breite Öffentlichkeit. 
 
An den Kampfsportveranstaltungen „TIWAZ-Kampf der freien Männer“ (TIWAZ) und 
„Kampf der Nibelungen“ (KdN) nahm die Partei bzw. die AG mit „eigenen“ Kämpfern 
teil. Darüber hinaus war die Partei bei TIWAZ organisatorisch eingebunden. Erkenntnisse 
in Bezug auf Mitglieder aus Sachsen-Anhalt liegen nicht vor. 
 

8. Wie viele Mitglieder der Partei „Der III. Weg“ verfügen nach Kenntnis der Landesregie-
rung derzeit über eine waffenrechtliche Erlaubnis? 
 
Der Landesregierung ist derzeit ein Mitglied bekannt, das über eine waffenrechtliche Er-
laubnis verfügt. 
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9. Welche Erkenntnisse liegen der Landesregierung zu Verbindungen von Mitgliedern der 
Partei „Der III. Weg“ in Sachsen-Anhalt zu rechtsextremen und rechtsterroristischen 
Organisationen im Ausland vor? Bitte aufschlüsseln nach Organisation, Art der Ver-
bindung, Beginn der Verbindung. 
 
Die Mitteilung vorliegender Erkenntnisse ist der Landesregierung in dem für die Öffent-
lichkeit einsehbaren Teil der Beantwortung der Kleinen Anfrage aus Geheimhaltungs-
gründen nicht möglich. Zur Begründung wird auf die Vorbemerkung der Landesregie-
rung zu dieser Kleinen Anfrage verwiesen.  
 
Die vollständige Antwort der Landesregierung muss deshalb als Verschlusssache einge-
stuft werden. Sie kann bei der Geheimschutzstelle des Landtages nach Maßgabe der 
Geheimschutzordnung des Landtages eingesehen werden. 
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